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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

Anlagen

Vordrucke des Landkreis Saalekreis

Vordruck 0: „Antrag zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2019-2020 

Vordruck 1: „Ermittlung der Gesamtkosten 

Vordruck 2.0: „Mitteilung über die Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2019-2020“

Vordruck 2.1: „Ausgabeblatt“

Vordruck 2.2: „Kostengegenüberstellung der fachbezogenen Aufwendungen 

Vordruck 2.3: „Antrag auf Teilzahlung / Schlusszahlung 

Vordruck 2.4: „Änderungsmitteilung“

Vordruck 3: „Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung“

Vordruck 4: „Abschlussmitteilung des Landkreises“

Vordruck 5: „Rückzahlungsmitteilung 
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

I - Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Mit Inkrafttreten der Richtlinie wird der Landkreis Saalekreis in den Jahren 2019 - 2020

jährlich 200.000 € für Investitionen für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis

Saalekreis zur Verfügung stellen. Diese Finanzierungszusage steht unter dem Vorbehalt der

Deckung durch den Haushalt des Landkreises Saalekreis.

Gefördert werden Lückenschlüsse an Radwegen jeglicher Art der Straßenbaulastträger

(Kommunen des Landkreises Saalekreis und der Landkreis selbst):

Kommunen des Landkreises Saalekreis - Radwege an Gemeindestraßen und

kommunalen Straßen

- Landkreis Saalekreis - Radwege an Kreisstraßen

- frei geführte Radwege (Straßenbaulastträger Kommunen)

Als Lückenschluss wird ein Radweg in der maximalen Länge von 300 m zwischen zwei

bestehenden oder einem bestehenden und einem in Planung befindlichen Radweg definiert.

Aneinanderreihungen von mehreren Lückenschlüssen sind nicht zulässig.

Bei besonderer Dringlichkeit oder besonderem öffentlichen Interesse ist eine geringfügige

Überschreitung der Maximallänge möglich.

Verantwortlich für die Beantragung, Abrechnung, Planung, Durchführung, Sicherung der

Eigenanteile etc. sind die Kommunen bzw. der Landkreis selbst.

Förderungen durch Dritte können im Investitionsförderprogramm Berücksichtigung finden,

insofern dies die Förderrichtlinien des/der Dritten dies nicht ausschließen.

Das Investitionsprogramm ist ein Mehrjahresprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2020.

Die maximale jährliche Ausgabenhöhe der Fördermittel aller geförderten Maßnahmen darf

nicht mehr als der jährliche Förderbetrag des Landkreises Saalekreis betragen.
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

Diese Richtlinie regelt die Verfahrensweise:

die Festsetzung beantragter Maßnahmen in einem Mehrjahresprogramm

- der Verwendung der Haushaltsmittel durch den Landkreis (Fördermittelcontrolling),

der Weiterleitung dieser Haushaltsmittel durch den Landkreis an die Gemeinden /

den Landkreis,

- die Dokumentation über die bestimmungsgemäße Verwendung dieser

Haushaltsmittel.

II - Grundsätze

Die vorliegende Richtlinie bildet den Rahmen für die Aufnahme in das

Investitionsförderprogramm (IFP), den Mittelabruf, der Verwendung von Fördermitteln und

der Nachweisführung nach dem vorstehend genannten Vorbemerkungen.

1. Finanzierungsvoraussetzungen

Die Investitionsmittel sind ausschließlich für den Neubau von Lückenschlüssen an

Radwegen im Landkreis Saalekreis zu verwenden und stehen unter dem Vorbehalt der

Deckung durch den Haushalt des Landkreises Saalekreis.

Die Mittel dürfen nur für Vorhaben verwendet werden, deren Sicherung der

Gesamtfinanzierung nachgewiesen ist.

Das Vorhaben muss in das mehrjährige, fortzuschreibende Programm aufgenommen sein.

Die Zweckbindefrist beträgt 5 Jahre.

2. Antragsberechtiqung und Finanzierungsempfänger

Antrags- und empfangsberechtigt sind die Kommunen des Landkreises Saalekreis sowie der

Landkreis selbst.
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

3, Finanzierungsfähige Ausgaben

Gefördert werden alle mit dem Lückenschluss direkt verbundenen Kosten:

bauliche Voruntersuchungen,

Honorar- und Bauleistungen

Grunderwerbskosten

Der Beginn der Planungen und Bauausführungen kann ein Kalenderjahr zurückliegen.

4. Nicht finanzierungsfähige Ausgaben

Nicht finanzierungsfähig sind alle über den Punkt 3 hinausgehenden Kosten.

5. Art und Höhe der Finanzierung

Die Mittel werden zweckgebunden als anteilige Finanzierung, als nicht rückzahlbarer

zweckgebundener Zuschuss, zugeteilt.

Der einheitliche Fördersatz beträgt maximal 67 %.

Abweichungen sind nicht zulässig.

6. Haushaltsdokumentation

Der Antragsteller ist verpflichtet, das Ausgabeblatt (Vordruck 2.1) zu führen.
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

III - Verfahren

1. Anmeldun  zur Aufnahme in das Mehriahresproqramm / Bestäti ung / Ablehnung

1.1 Verfahren

Der Landkreis informiert die Antragsberechtigten über mögliche Erstanmeldungen zur

Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2019-2020 im Dezember 2018. Als Termin für die

Einreichung der Erstanmeldung zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2019-2020 wird

der 21. Januar 2019 festgesetzt.

Die Formulare „Antrag zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2019 - 2020  (Vordruck 0)

und „Ermittlung der Gesamtkosten  (Vordruck 1) sind durch die Antragsteilerzu verwenden.

1.2 Einordnung der Vorhaben nach Drin lichkeit durch den Landkreis

Der Landkreis Saalekreis, Dezernat III, Bauamt, Fördermittelcontrolling, stellt die

Maßnahmenliste des Mehrjahresprogramms 2019-2020 zusammen und bringt diese, nach

Prüfung der Konsolidierungspflicht der Antragsteller durch das SG Kommunalaufsicht des

Landkreises, in die Ausschüsse ein.

Dabei sind folgende Kriterien zur Einordnung in die Maßnahmenliste des

Mehrjahresprogramms 2019-2020 zu beachten:

1. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an Schulen und

Kindereinrichtungen

2. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an ÖPNV

3. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an überregionale Radwege

(hier sind auch Verbindungen zwischen der Grenzen der einzelnen Kommunen des

LK zu beachten) / touristische Routen Radwege

4. Sonstige Radwege

Über die Prioritäteneinordnung des Mehrjahresprogramms beraten die Ausschüsse für

Umwelt und für Wirtschaftsförderung, Bau und Regionalentwicklung.
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

1.3 Aufnahme / Nichtaufnahme in das Mehrjahresprogramm

Der Antragsteller wird jeweils zum 30. März 2019 über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme in

das Mehrjahresprogramm und über die Art und Höhe der anteiligen Finanzierung

unterrichtet (Vordruck 2.0). Ein Rechtsanspruch wird durch diese Mitteilung nicht begründet.

Es werden die Vordrucke 2.1 - 2.4; 3; 4 und 5 ausgereicht.

2. Auszahlun  der anteili en Finanzierun  durch den Landkreis

Die Mittel werden durch den Landkreis ausgereicht, entsprechend der Festlegung, dass die

maximale jährliche Ausgabenhöhe der Fördermittel aller geförderten Maßnahmen nicht mehr

als der jährliche Förderbetrag des Landkreises Saalekreis betragen darf.

Die Ausreichung der Mittel erfolgt erst nach Vorlage des Vordruckes 2.3.

2.1 Sicherheitseinbehalt

Von der gewährten anteiligen Finanzierung werden vorerst 80 % ausgezahlt. Die Auszahlung

der Restsumme erfolgt nach Erstellung der Abschlussmitteilung des Landkreises.

2.2 Auszahlungen nach 2020

Der Antragsteller wird verbindlich darauf hingewiesen, dass Auszahlungen nach dem

31.12.2020, ohne jede Ausnahme, ausgeschlossen sind.

3. Mitteilungen und Änderungen zum bestäti ten Mehrjahresprogramm - Anzeigepflicht

des Antra stellers

Änderungen zum bestätigten Mehrjahresprogramm sind möglich. Diese sind jedoch durch

den Antragsteller gegenüber dem Landkreis zwingend unverzüglich, spätestens jedoch 14

Tage nach Kenntnis, anzeigepflichtig (Vordruck 2.4).

Verantwortlich für den selbstständigen Ausgleich von Kostenansätzen ist der Antragsteller.

Anzeigepflichtig sind zum Beispiel zeitliche Verschiebung des Vorhabenbeginns,

voraussichtliches Datum der Fertigstellung, Abweichungen in der Höhe der Finanzierung

insbesondere Überschreitungen der beauftragten Leistung gegenüber dem bestätigten

Finanzierungsplan oder wenn sich Anhaltspunkte ergeben sollten, dass der

Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist etc.
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Richtlinie des Landkreises Saalekreis
Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen

Die Veränderungsanzeigen erfolgen unaufgefordert, mit Abgabe einer Stellungnahme zum

Änderungsgrund, schriftlich durch den Antragsteller (Anzeigepflicht).

Betreffen die Änderungen die bestätige anteilige Finanzierung, können Mehrausgaben bei

einzelnen Vorhaben nur durch den Ausgleich mit Minderausgeben bei anderen Vorhaben

ausgeglichen werden.

4. Verwendung der Mittel / Dokumentation / Nachweisführung / Abschlussmitteilung

des Landkreises

Die Verwendung der Mittel ist durch die Antragsteller zu dokumentieren und nachzuweisen

Vorlage der Vordrucke 3/2.1 und 2.2.

Diese Unterlagen müssen bis spätestens 3 Monate nach dem Tag der VOB-Abnahme

vollständig vorliegen.

4.1 Abschließend wird durch den Landkreis (Fördermittelcontrolling) eine Abschluss¬

mitteilung (Vordruck 4) erstellt.

4.2 Im Ergebnis der durch die Prüfung der eingereichten Unterlagen festgestellten

Auszahlungsbeträge / Überzahlungsbeträge werden durch den Landkreis

Auszahlungsbeträge überwiesen bzw. Überzahlungsbeträge sind dem Landkreis durch den

Antragsteller zurückzuerstatten (Vordruck 5).

IV - Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie ist vom 01.01.2019 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gültig.
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Vordruck 0 LK SK IFP LS Radwege

Antrag zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm des Investitionspro¬
gramms für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 -
2020

(Antragsteller) (Datum)

Landkreis Saalekreis
Dezernat III/ Bauamt/ SG Straßenbau
Fördermittelcontrolling
Domplatz 9
06217 Merseburg

Bezeichnung des Vorhabens:

Ich beantrage, gemäß der Richtlinie zur Umsetzung des Investitionsförderprogramms für

Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 - 2020 vom

das o. g. Vorhaben in das Mehrjahresprogramm 2019 bis 2020,

aufzunehmen.

Dem Antra  sind fol ende Unterla en beizufügen:

- eine Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

- der Übersichtsplan / Entwurfsplan im geeigneten Maßstab

- einen Hinweis auf Art und Umfang des bereits erfolgten Beginns der Maßnahme (z. Bsp.
Voruntersuchungen, Grunderwerb, Planungen etc.)
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Vordruck 0 l,K S  IFP LS Radwege

- eine Begründung zur eventuellen Abweichung der Länge des Lückenschlusses ggü. der Richtli¬
nie, Punkt 1.1.

- eine Begründung der Prioritäteneinordnung ge  , der Richtlinie, Punkt III, 1.2:

1. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an Schulen und Kinderein¬
richtungen

2. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an ÖPNV
3. Förderung von Lückenschlüssen Radwege mit Anbindung an überregionale Radwege

(hier sind auch Verbindungen zwischen der Grenzen der einzelnen Kommunen des
LK zu beachten) / touristische Routen Radwege

4. Sonstige

Die Gesamtausgaben des Vorhabens werden voraussichtlich  EUR
betragen.

Nicht finanzierungsfähige Beiträge Dritte werden betragen:

in Höhe von insgesamt:

EUR

EUR

EUR

EUR

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

geplante Finanzierung Landkreis v.H. =

EUR

Eigenanteil: EUR
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Vor ruck 0 U\ SK IFP LS Radwege

Das Vorhaben ist in die mittelfristige Finanzplanung des Antragstellers aufgenommen. In den

einzelnen Haushaltsjahren werden voraussichtlich folgende Mittel investiert und demgemäß

folgende Mittel erwartet:

Haushaltsjahr Investitionsmittel

EUR

EUR

darauf erwarteter
Finanzierungsbetrag

EUR

EUR

Mir / Uns *) ist bewusst, dass eine anteilige Finanzierung über den 31.12.2020 hinaus

ausgeschlossen ist und dass demnach sämtliche Zahlungen nach dem 31.12.2020, im

Zusammenhang mit der o.g. Maßnahme ausschließlich durch den Antragsteller zu

finanzieren sind.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen (Ansprechpartner) , unter der Tele¬

fonnummer  / zur Verfügung.

(Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)

Anlage: Vordruck 1 (Ermittlung der Gesamtkosten)
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Vordruc  1 LK SK IFP LS Radewege

Ermittlung der Gesamtkosten Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 -

2020

Antragsteller:  

Anlage zum Antrag auf anteilige Finanzierung zur Ausführung eines Vorhabens vom:  

Vorhaben:   Ifd. Nr. Mehrjahresprogramm:  

HH-jahr Bauabschnitt

Bestandteile der Gesamtkosten
Gesamtkosten

Planung Baukosten Grunderwerb
Sonstige

Kosten

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gesamt
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Vordruck 2.0 LK SK IFP LS Radwege

LamdkreBS Saalekreis
DER LANDRAT

Kreisverwaltung Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Landrat/ Bürgermeister
Herr / Frau 

Dezernat III
Bauamt, SG Straßenbau

Fördermittelcontrolling

Gebäude:
Bearbeiter:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Am KlosterS, 06217 Merseburg
Frau Kalbitz
03461 40-1441

03461 40-1480

Marion.Kalbitz@saalekreis.de

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum

Mitteilung über die Aufnahme in das Mehrjahrespro ramm des
Investitionsprogramms für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis
2019 -2020

Bezeichnung des Vorhabens:

Ihre Anmeldung vom:

Lfd. Nr. Mehrjahresprogramm:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landkreis hat das o.a. Vorhaben in das Mehrjahresprogramm des

Investitionsprogramms für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 -

2020 aufgenommen / nicht aufgenommen (unzutreffendes streichen).

Es ist vorgesehen, das o.a. Vorhaben durch eine anteilige Finanzierung in Höhe von

70 v.H. / 80 v.H. (Nichtzutreffendes streichen)

der finanzierungsfähigen Ausgaben durch den Landkreis zu unterstützen.

Hausadresse/ Nebenstellen mit Bürgerbüro: Öffnungszeiten Bankverbindungen:
Hauptstelle: Hansering 19 Kirchplan 1 für die jeweiligen Ämter Saalesparkasse
Domplatz 9 06108 Halle (Saale) 06268 Querfurt zu erfragen BLZ 800 537 62
06217 Merseburg Tel.: 0345 2043-0 Tel.: 034771 73797-0 bei der Information Konto 331 000 57 62
Tel.: 03461 40-0 Fax: 0345 2043-380 Fax: 034771 73797-33 unter Tel.: 03461 40-0 Volksbank Halle (Saale)
Fa : 03461 40-1155 BLZ 800 937 84
www.saalekreis.de Termine beim Landrat Konto 112 02 80

landkreis@saalekreis.de *) nur nach Vereinbarung

*) E-Mail Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



Voraussetzung für eine Finanzierung ist der Nachweis über die Sicherung der

Gesamtfinanzierung. Eine anteilige Finanzierung über den 31.12.2020 hinaus ist

ausgeschlossen.

In Übereinstimmung mit / Abweichend von (unzutreffendes streichen) Ihrer Anmeldung ist fol¬

gende anteilige Finanzierung vorgesehen:

Voraussichtliche Gesamtkosten:  EUR

Voraussichtliche finanzierungsfähige Kosten:  EUR

Voraussichtliche anteilige Finanzierung Landkreis:  EUR

Haushaltsjahr: Finanzierungshöchstbetrag:

20    EUR

20    EUR

Summe:   EUR

Ein Rechtsanspruch auf Finanzierung wird durch diese Mitteilung nicht begründet.

Sie sind verpflichtet, Änderungsmitteilungen umgehend nach Bekanntwerden dem Landkreis

Saalekreis mitzuteilen.

Mit freundlichem Gruß

Dr.-Ing. Mahler

Anlagen:

Vordruck 2.1: „Ausgabeblatt 

Vordruck 2.2: „Kostengegenüberstellung der fachbezogenen Aufwendungen 

Vordruck 2.3: „Antrag auf Teilzahlung / Schlusszahlung“

Vordruck 2.4: „Änderungsmitteilung“

Vordruck 3: „Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung“

Vordruck 4: „Abschlussmitteilung des Landkreises“

Vordruck 5: „Rückzahlungsmitteilung“

Richtlinie Landkreis Saalekreis
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Vordruck 2.1 LK SK IFP LS Radwege

Ausgabeblatt:

Antragssteller:

Investitionsförderprogramm für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 - 2020

HHJ:  

Blatt-Nr.:

Bezeichnung des Vorhabens: lfd. Nr. Mehr¬

jahresprogramm

Lfd. Nr. Haushaltsstelle Empfänger der Zahlung Auszahlung Zwischensumme Aufteilung der Ausgaben Bemerkungen

(bei von den Ausgaben
abzusetzenden Einzahlungen:

Bezeichnung des
Einzahiungspflichtigen)

(einschließlich
Abschlagszahlungen oder
von den Ausgaben in rot
abzusetzende Einnahme)

Stand der jeweiligen
Gesamtausgabe

finanzierungsfähige
Ausgaben

nicht finanzierungs¬
fähige Ausgaben

Grund der Zahlung € Cent € Cent € Cent € Cent

1 2 3 4 5 6 7 8

Übertrag:

Sachlich und rechnerisch richtig: Seite 1 von 1



Vordruck 2.2 LK SK 3FP LS Radwege

Kostengegenüberstellung der fachbezogenen Aufwendungen zur Umsetzung des Investitionsförderprogramms für Lückenschlüsse an
Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 - 2020

Antragsteller:

Vorhaben:   Ifd. Nr. Mehrjahresprogramm:

Bearbeitungsstand

Bestandteile der Gesamtkosten
Gesamtkosten

Planung Baukosten Grunderwerb
sonstige
Kosten

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Antragstellung

Kostenfeststellung

Differenz
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Vordruck 2.3 UV r,K 1FP LS R&dwege

Antrag auf Teilzahlung / Schlusszahlung
(nach bestätigter anteiliger Finanzierung)

(Landkreis, Gemeinde, kreisfreie Stadt) (Ort) (Datum)

An

Landkreis Saalekreis
Bauamt
SG Straßenbau, Fördermittelcontrolling
Domplatz 9
06217 Merseburg

Mehrjahresprogramm 2019 - 2020 zur Umsetzung des Investitionsförderprogramms
für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 - 2020

Lfd. Nummer:  

Maßnahme:  

Ich beantrage eine weitere Teilzahlung /Schlußzahlung in
Höhe von €

Um Überweisung auf unser Konto

Bankverbindung:  

IBAN:  

BIG:  

wird gebeten.

Bislang bestätigte Mittel der anteiligen Finanzierung: €



Bislang erhaltene Mittel der anteiligen Finanzierung:

per :  €

per :  €

Gesamt: €

Mit freundlichem Gruß

(Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift)



Vordruck 2.4 LK SK

Landkreis Saalekreis
DER LANDRAT

Kreisverwaltung Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Dezernat III
Bauamt / SG Straßenbau

Gebäude:

Bearbeiter:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Am Kloster 5
Frau Kalbitz
03461 40-1441

03461 40-1480

Marion.Kalbitz@saalekreis.de

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum

Gewährung einer anteiligen Finanzierung zur Umsetzung des Investitionsförderprogramms
für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis 2019 - 2020

Änderungsmitteilung

Bezeichnung des Vorhabens /
Zweck der Verwendung:

Lfd. Nr. Mehrjahresprogramm:

Haushaltsjahr/Haushaltsjahre:

Ihr Antrag auf anteilige Finanzierung vom:

Hausadresse/
Hauptstelle:
Domplatz 9
06217 Merseburg
Tel.: 03461 40-0
Fax: 03461 40-1155
www.saalekreis.de

landkreis@saalekreis.de *)

Nebenstellen mit Bürgerbüro:
Hansering 19
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 2043-0
Fax: 0345 2043-380

Kirchplan 1
06268 Querfurt
Tel.: 034771 73797-0
Fax: 034771 73797-33

Öffnungszeiten
für die jeweiligen Ämter
zu erfragen
bei der Information
unter Tel.: 03461 40-0

Termine beim Landrat
nur nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Saalesparkasse
IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62
BIG NOLADE21HAL

Volksbank Halle (Saale)
IBAN DE80 8009 3784 0001 1202 80
BIG GENODEF1HAL

*) E-Mail Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



öenr geenne/r

gemäß Ihrer Änderungsanzeige vom ergeht folgende  Änderungsmitteilung:

Die mit Schreiben des Landkreises vom , zuletzt geändert durch die Änderungsmit¬

teilung vom *), bewilligte anteilige Finanzierung i.d.H.v wird um

EUR erhöht / verringert *) auf, höchstens jedoch:

€

(i.W.: Euro)

Von dieser gewährten anteiligen Finanzierung werden bis zur Vorlage aller Nachweisunterlagen

nur 80 % der anteiligen Finanzierungsmittel ausgezahlt.

Die anteilige Finanzierung des Gesamtvorhabens ist, wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr anteilige Finanzierung

20   €

20  €

Gesamtfinanzierung €

*) Unzutreffendes streichen Seite 2 von 3



Vordruck 2.4 LK SK

Bestätigte Antragsgründe

Mit Schreiben vom beantragten Sie / zeigten Sie an *):

eine zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme

eine Erhöhung / Verringerung *) der Ausgaben der Gesamtmaßnahme

eine vollständige *) Verschiebung der bewilligten Mittel

eine Erhöhung / Verringerung *) der anteiligen Finanzierung

Gründe hierfür sind:

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Dr.-Ing. Mahler

Amtsleiter

Anlage: Antrag auf Teilzahlung / Schlusszahlung (Vordruck 2.3)

*) Unzutreffendes streichen Seite 3 von 3



Vordruck 3 LK VV SFP LV Radwege

Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung ausgereichter Fördermittel zur
Umsetzung des Investitionsförderprogramms für Lückenschlüsse an Radwegen im

Landkreis Saalekreis 2019 - 2020

Antragsteller:  

Vorhaben:  

Lfd. Nr. Mehrjahresprogramm:  

Datum der VOB-Abnahme: 

1. Kostengegenüberstellung der fachbezogenen Ausgaben

Die Kostengegenüberstellung der fachbezogenen Ausgaben ist unter Verwendung der Vordrucke
2.1 und 2.2 zu führen und vorzulegen.

2. Gesamtausgaben / Mittelverwendung

Die Gesamtausgaben des Vorhabens betrugen EUR.

Es wurden zusätzliche Finanzierungen in Höhe von EUR gewährt, (falls

zutreffend)

Bemerkungen: 

Nicht finanzierungsfähige Beiträge Dritter betrugen:

EUR

EUR

EUR

In Höhe von insgesamt    EUR.

Verbleibende finanzierungsfähige Ausgaben: EUR
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Durch den Landkreis überwiesene Beträge der anteiligen Finanzierung:

Datum:Betrag:Gesamtbetrag:

sowie Rückerstattungsbeträge:

Datum: Betrag: Gesamtbetrag:

Die Finanzierung erfolgt wie folgt:

Finanzierung Landkreis:  EUR /   v.H. (max. 80 %)

Eigenanteil Antragsteller:  EUR

3. Bescheinigung des Antragstellers

Die Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den Belegen und den Eintragungen in den

Büchern überein. Die Gesamtkosten und die finanzierungsfähigen Kosten sind in

angegebener Höhe für das Vorhaben entstanden. Das Vorhaben wurde im Sinne der

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und ausgeführt.

(Ort) (Datum)

(rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)
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4. Prüfvermerk des Landkreises (Fördermittelcontrolling):

Es wird bescheinigt, dass die Verfahrensweise der Mittelweiterleitung entsprechend der
Richtlinie des Landkreises Saalekreis eingehalten wurde.

Besonderheiten / Vermerke:

Es ergeht eine Abschlussmitteilung.

(Ort) (Datum)

(Unterschrift, Fördermittelcontrolling)
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Vor ruck 4 LK SK !FP LS Radwege

Landkreis Saalekreis
DER LANDRAT

Kreisverwaltung Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Dezernat III

Bauamt / SG Straßenbau

Gebäude: Am Kloster 5

Bearbeiter: Frau Kalbitz

Tel.: 03461 40-1441

Fax: 03461 40-1480

L J E-Mail: Marion.Kalbitz@saalekreis.de

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen I

Gewährung einer anteiligen Finanzierung zur Umsetzung

Datum

des
Investitionsförderprogramms für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis
2019 - 2020

Abschlussmitteilung

Bezeichnung des Vorhabens /
Zweck der Verwendung:

Lfd. Nr. Mehrjahresprogramm:

Haushaltsjahr/Haushaltsjahre:

Ihr Antrag auf anteilige Finanzierung vom:

Hausadresse/
Hauptstelle:
Domplatz 9
06217 Merseburg
Tel.: 03461 40-0
Fax: 03461 40-1155
www.saalekreis.de

Nebenstellen mit Bürgerbüro:
Hansering 19
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 2043-0
Fax: 0345 2043-380

Kirchplan 1
06268 Querfurt
Tel.: 034771 73797-0
Fax: 034771 73797-33

landkreis@saalekreis.de *)

Öffnungszeiten
für die jeweiligen Ä ter
zu erfragen
bei der Information
unter Tel.: 03461 40-0

Termine beim Landrat
nur nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Saalesparkasse
IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62
BIG NOLADE21HAL

Volksbank Halle (Saale)
IBAN DE80 8009 3784 0001 1202 80
BIG GENODEF1HAL

) E-Mail Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



Sehr geehrte/r

In dem vorliegenden Verfahren ergeht folgende Abschlussmitteilung:

Die Gesamtausgaben des Vorhabens betrugen EUR.

Es wurden zusätzliche Finanzierungen in Höhe von EUR

gewährt, (falls zutreffend)

Bemerkungen:

Nicht finanzierungsfähige Beiträge Dritter betrugen:

:  EUR

:   EUR

:  EUR

In Höhe von insgesamt  EUR.

Verbleibende finanzierungsfähige Ausgaben:  EUR

Durch den Landkreis überwiesene Beträge der anteiligen Finanzierung:

Datum:Betrag (in EUR):Gesamtbetrag (in EUR):

Durch den Mittelempfänger überwiesene Rückerstattungsbeträge:

Datum:Betrag (in EUR) :Gesamtbetrag (in EUR):

*) Unzutreffendes streichen Seite 2 von 3



Die Finanzierung erfolgt(e) wie folgt:

Finanzierung Landkreis:  EUR /   v.H. (max. 80 %)

Eigenanteil Antragsteller:  EUR

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Dr.-Ing. Mahler

Amtsleiter Bauamt

Anlage: Vordruck 3 „Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung 

Vordruck 5 „Rückzahlungsmitteilung 

*) Unzutreffendes streichen Seite 3 von 3



Vor rück 5 LK SK IFP LS Radwege

Lan kreis Saalekreis
DER LANDRAT

Kreisverwaltung Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Dezernat III

Bauamt / SG Straßenbau

Gebäude:
Bearbeiter:

Tel.:

Fax:

E-Maii:

Am Kloster 5
Frau Kalbitz
03461 40-1441

03461 40-1480

Marion.Kalbitz@saalekreis.de

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum

Gewährung einer anteiligen Finanzierung von Investitionen zur Umsetzung des
Investitionsförderprogramms für Lückenschlüsse an Radwegen im Landkreis Saalekreis
2019 - 2020

Rückzahlungsmitteilung

Bezeichnung des Vorhabens /
Zweck der Verwendung:

Lfd. Nr. Mehrjahresprogramm:

Haushaltsjahr/Haushaltsjahre:

Ihr Antrag auf anteilige Finanzierung vom:

Hausadresse/
Hauptstelle:
Domplatz 9
06217 Merseburg
Tel.: 03461 40-0
Fax: 03461 40-1155
www.saalekreis.de

Nebenstellen mit Bürgerbüro:
Hansering 19
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 2043-0
Fax: 0345 2043-380

Kirchplan 1
06268 Querfurt
Tel.: 034771 73797-0
Fax: 034771 73797-33

landkreis@saalekreis.de *)

Öffnungszeiten
für die jeweiligen Ämter
zu erfragen
bei der Information
unter Tel.: 03461 40-0

Ter ine bei  Landrat
nur nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Saalesparkasse
IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62
BIG NOLADE21HAL

Volksbank Halle (Saale)
IBAN DE80 8009 3784 0001 1202 80
BIG GENODEF1HAL

*) E-Mail Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



Sehr geehrte/r

in dem vorliegenden Verfahren ergeht, unter Bezugnahme auf die Abschlussmitteilung des

Landkreises vom , folgende Rückzahlungsmitteilung:

Dem Landkreis Saalekreis ist der Betrag in der Höhe von:

.€

in Worten: €

zurückzuerstatten.

Kontoverbindung:

Saalesparkasse

IBAN  

BIG  

Verwendungszweck: Rückerstattung (Vorhabenbezeichnung)

Zahlungsziel: 

Es gelten weiter die Begründungen, Nebenbestimmungen und die Hinweise der Abschlussmit¬

teilung des Landkreises vom 

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Dr.-Ing. Mahler

Amtsleiter Bauamt

Seite 2 von 2


